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§ 10. Pas 3:ad)blatt für frjeintergiehung unb Anftaltsleitung roirb

jebem Pîitglieb unentgeltlich gugc^tellt. Oîidjtmitgliebcr können es abon*
nieren. Per Abonnementsbetrag roirb non ber 3ahresoerfammlung feft*
gefegt. 3m 3kchbtatt erfcheinen: Protokolle ber 3al)resoerfQmmlung; Re=

ferate, ©röffnungsroort bes Präfibcnten, Ausgüge aus ben Rechnungen, Pe=
fchtüffe, Rîitteilungen, Auffätje, melctje mit ben Reimen in Pegiehung ftetjen,
alle 3af)re bie Statuten unb bas Plitgtieberoergeichnis.

§ 11. Per Perein äufnet unb unterhält bie £) i I f s k a f f e. 3ebes
Aktiomitgtieb ift gugleicf) Rtitglieb ber Çjilfskaffe. 3.tir biefe i^affe gelten
befonbere Peftimmungen, meiere als Reglement einen Peftanbteil ber Sta*
tuten bilben.

§ 12. Per Austritt kann auf fd)riftlid)e Abmelbung an ben prä*
fibenten erfolgen.

Ptitglieber, bie ihren Perpflicf)tungen, aud) auf Pinl)nung t)in, nicht
nachkommen, roerben als ausgetreten betrachtet.

§ 14. Pie Auflöfung bes „Soerha" unb bie Perroenbung bes

Pereinsoermögens kann burch Pefchlufj oon % ber Plitglieber erfolgen.
Piefe Statuten mürben an ber 3ahresoerfammlung 1933 in tarait

genehmigt unb erfefeen biejenigen oon 17. Pîai 1916. Sie treten fofort
in Straft.

Reglement der fjilfskasse des „Sverha."
Art. 1. Pie com „Schroeig. Armenergiehe roerein" gegrünbete unb ootn

Schroeig. Perein für Çjeimergiehung unb Anftaltsleitung übernommene

5>ilfskaffe roirb oom Porftanb bes „Soerha" oermaltet.
Art. 2. Sie hat ben 3 m e ck, Peteranen (Statuten § 3) eine jähr*

liehe penfion ausgurichten unb ben notleibenben Pîitgliebern (Statuten
§ 6) Unter ft Übungen gu geben. Pie penfion mirb im 3ahr bes
Rücktrittes bes Veteranen fällig. Stirbt ein Peteran, auch toenn er noch
im Aktiobienft fteht, fo roirb feine hinterlaffene ©attin an feiner Stelle
penfionsbered)tigt, roenn fie minbeftens 10 3al)re auf bent ©ebiet ber $>elm*
ergiehung tätig roar unb oon ber Amtstätigkeit gurücktritt. Pei PMeber*
oerheiratung ber PMtroe fällt bie penfionsberedjtigung bah'in.

Art. 3. Per Äapitalbeftanb barf nicht angetaftetroerben, nur bie

3in f e n ftei>en gur Perfügung. Cegate unb ©efchenke finb gu kapitalifieren.
Art. 4. Pie ff)ilfskaffe rdirb eth'altert blrrch :

a) bie obligatorifdjen Peiträge ber Aktiomitglieber;
b) Peiträge oon Reimen unb Anftalten, roeldje ^otlektiomitgtieber roerben

können. Plinbeftbeitrag pro 3ahr 3P 10.—.
c) ©efdjenke unb Cegate.

Art. 5. Reben ben Alterspenfioneti roerben im Sali oott Pebiirftigkeit
Unter ft ü|ungen ausgerichtet bei :

a) 3noalibität eines Pîitgliebes;
b) anbauernber Krankheit eines Ptitgliebes ober beffen ©attin;
c) bebrängter £age oon PMtroen unb PSaifen;
d) 3ahlungen oon Prämien für Alters*, 3noaliben= unb Hinterbliebenen*
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K 10. Das Fachblatt für Heimerziehung und Anstaltsleitung wird
jedem Mitglied unentgeltlich zugestellt. NichtMitglieder können es
abonnieren. Der Abonnementsbetrag wird von der Jahresversammlung
festgesetzt. Im Fachblatt erscheinen! Protokolle der Jahresversammlung:
Referate, Eröffnungswort des Präsidenten, Auszüge aus den Rechnungen,
Beschlüsse, Mitteilungen, Aufsätze, welche mit den Heimen in Beziehung stehen,
alle Jahre die Statuten und das Mitgliederverzeichnis.

§ 11. Der Berein äufnet und unterhält die Hilfskasse. Jedes
Aktivmitglied ist zugleich Mitglied der Hilfskasse. Für diese Kasse gelten
besondere Bestimmungen, welche als Reglement einen Bestandteil der
Statuten bilden.

K 12. Der Austritt kann auf schriftliche Abmeldung an den
Präsidenten erfolgen.

Mitglieder, die ihren Verpflichtungen, auch auf Mahnung hin, nicht
nachkommen, werden als ausgetreten betrachtet.

K 14. Die Auslösung des „Sverha" und die Verwendung des

Bereinsvermögeus kann durch Beschluß von ^ der Mitglieder erfolgen.
Diese Statuten wurden an der Jahresversammlung 1933 in Aarau

genehmigt und ersetzen diejenigen von 17. Mai 1916. Sie treten sofort
in Kraft.

Reglement äer fji!fsk955e cîes
Art. 1. Die vom „Schweiz. Armenerzieherverein" gegründete und vom

Schweiz. Verein für Heimerziehung und Anstaltsleitung übernommene

Hilfs Kasse wird vom Vorstand des „Sverha" verwaltet.
Art. 2. Sie hat den Zweck, Beteranen (Statuten K 3) eine jährliche

Pension auszurichten und den notleidenden Mitgliedern (Statuten
Z 6) Unterstützungen zu geben. Die Pension wird im Jahr des
Rücktrittes des Veteranen fällig. Stirbt ein Veteran, auch wenn er noch
im Aktivdienst steht, so wird seine hinterlassene Gattin an seiner Stelle
pensionsberechtigt, wenn sie mindestens 10 Jahre aus dem Gebiet der
Heimerziehung tätig war und von der Amtstätigkeit zurücktritt. Bei
Wiederverheiratung der Witwe fällt die Pensionsberechtigung dahin.

Art. 3. Der Kapitalbestand darf nicht angetastet werden, nur die

Zinsen stehen zur Verfügung. Legate und Geschenke sind zu kapitalisieren.
Art. 4. Die Hilsskasse wird erhalten dürch l

a) die obligatorischen Beiträge der Aktivmitglieder:
b) Beiträge von Heimen und Anstalten, welche Kollektivmitglieder werden

können. Mindestbeitrag pro Jahr Fr. 10.—.
c) Geschenke und Legate.

Art. 5. Neben den Alterspensionen werden im Fall von Bedürftigkeit
U nterstützu n gen ausgerichtet bei!

a) Invalidität eines Mitgliedes:
b) andauernder Krankheit eines Mitgliedes oder dessen Gattin:
c) bedrängter Lage von Witwen und Waisen:
6) Zahlungen von Prämien für Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-
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uerficberungen, fofern bie freinte fich art ber 33erîid)erurtg in angemef=
fener 533eife beteiligen;

e) Notfällen.
5lrt. 6. ©ie <f)öt)e ber ^enfionen richtet fid) nad) bem jeweiligen

6tanb ber S^affe unb toirb non ber 3al)resoerfammlung auf Antrag bes

©orftanbes befdijloffen. ©ie Unterftüt$ungsfälle erlebigt ber ©orftanb cnb=

gültig. ©ie lîtusgalilitrig erfolgt auf Sdjlufs bes %d)nungs($alenber)=
faires.

5trt. 7. ©er Quäftor bes „Soertja" o er tu alt et bie ff)ilfskaffe. ©r
beponiert bie 5Bertfd)riften auf einer ftaatlid) garantierten 53ank. ©ie ©el=
ber finb in foliben Staats* unb ^antonspapieren anzulegen. 533ertfdjriften
bürfen nur nrittelft ^ollektiounterfdjrift gurückgegogen unb müffen je*
toeilett betn 53orftanb bekanntgegeben tuerben. SMlektio geid}nen ber ^räfi*
bent ober 53igepräfibent unb ber Quäftor.

5lrt. 8. Heber bie 51 ufHebung ber <f)ilfskaffe unb 53erruenbuttg bes
3onbs befdjliefjt ber herein burd) s/4 ber Dftitglieber.

©iefe 53eftimmungen tuurben an ber 3at)resoerfammlung am 15. SJlai
1933 in 5tarau genehmigt unb erfe^en biejenigen oom 17. SDÎai 1916. Sie
treten mit ben Statuten fofort in Straft.

51 a r a u, ben 15. îDîai 1933.

3çûr ben „Snet^o": ©er ^räfibent: ©. ©oftauer.
©er 5lktuar: 3. £irt.

Rechnungen 1932.
1. ®eretnsftaffe.

3at)lenbe SlJlitgtieber 207
5lustritte (6), Uebertritt gu ben penfionsberedjtigten 53eteranen (4),

gum ©brenmitgtieb ernannte (1), geftorben (1) 12

195
9îeueintritte 31

^flidjtig in ber 9îed)nung 1932 226

©inn at) m en.

5lktiufalbo per 31. ©egember 1931 3r. 593.08
ÏDlitgtieberbeitrôge „ 1658 —
3ad)blatt:

5tbonnenten unb 3nferate 3ir. 118.—
©efdjenk für ben 5tusbau „ 100— „ 218 —

Sammlung 33üt)l, 535äbenstuil „ 1078 —
©ingänge für ^ollektiubillett 3ürid) „ 211.20
55erket)r "}5oftfd)eckkonto=.&affe „ 129.80
3infe: <}3oftfd)eck ®r. 7.85

Spartjeft „ 5.60 „ 13.45
53erfd)iebenes: ©oppelt begaste ^Beiträge 32.— 3r. 3933.53

lté bertrag 3r. 3933753
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Versicherungen, sofern die Heime sich an der Versicherung in angemessener

Weise beteiligen:
e) Notfällen.

Art. 6. Me Höhe der Pensionen richtet sich nach dem jeweiligen
Stand der Kasse und wird von der Jahresversammlung auf Antrag des

Vorstandes beschlossen. Die Unterstützungsfälle erledigt der Borstand
endgültig. Die Auszahlung erfolgt aus Schluß des Rechnungs(Kalender)-
jahres.

Art. 7. Der Quästor des „Sverha" verwaltet die Hilsskasse. Er
deponiert die Wertschriften auf einer staatlich garantierten Bank. Die Gelder

sind in soliden Staats- und Kantonspapieren anzulegen. Wertschriften
dürfen nur mittelst Kollektivunterschrist zurückgezogen und müssen je-
weilen dem Borstand bekanntgegeben werden. Kollektiv zeichnen der Präsident

oder Vizepräsident und der Quästor.
Art. 8. Ueber die Aufhebung der Hilfskasse und Verwendung des

Fonds beschließt der Verein durch ^ der Mitglieder.
Diese Bestimmungen wurden an der Jahresversammlung am 15. Mai

1933 in Aarau genehmigt und ersetzen diejenigen vom 17. Mai 1916. Sie
treten mit den Statuten sofort in Kraft.

Aarau, den 15. Mai 1933.

Wr den „Sverha": Der Präsident: E. Goßauer.
Der Aktuar: I. Hirt.

keckinungen 1932.
1 Dereinskasse.

Zahlende Mitglieder 207
Austritte (6), Uebertritt zu den pensionsberechtigten Beteranen (4),

zum Ehrenmitglied ernannte (1), gestorben (1) 12

195
Neueintritte 31
Pflichtig in der Rechnung 1932 226

Einnahmen.
Aktivsaldo per 31. Dezember 1931 Fr. 593.08
Mitgliederbeiträge „ 1658.—
Fachblatt:

Abonnenten und Inserate Fr. 118.—
Geschenk ftir den Ausbau „ 100— „ 218 —

Sammlung Bühl, Wädenswil „ 1078.—
Eingänge für Kollektivbillett Zürich „ 211.20
Verkehr Postscheckkonto-Kasse 129.80
Zinse: Postscheck Fr. 7.85

Sparheft „ 5.60 „ 13.45
Verschiedenes: Doppelt bezahlte Beiträge 32.— Fr. 3933.53

Uebertrag Fr. 3933.53
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